
Praxis verlangt dies von jedem Richter ein 
exaktes und umfassendes marxistisch-leni
nistisches und juristisches Wissen, um die 
gesellschaftlichen Zusammenhänge und die 
Bedeutung jedes Einzelfalles richtig erken
nen zu können und Entscheidungen zu tref
fen, die den Erfordernissen sowohl des Ein
zelfalles als auch der gesellschaftlichen Ent
wicklung gerecht werden. Auf eine solche 
Gestaltung der Rechtsprechung ist ihre ge
setzliche Regelung in § 3 GVG gerichtet. In 
ihm werden die generellen Aufgaben der 
sozialistischen Rechtsprechung und auch 
dje im Strafverfahren zu beachtenden An
forderungen und Kriterien fixiert.

H. Toeplitz hebt in diesem Zusammenhang 
hervor: „Als Teil der staatlichen Tätigkeit 
zur Führung der Gesellschaft gewinnt die 
gerichtliche Tätigkeit und besonders die 
Rechtsprechung in der Periode der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft auf neue 
Weise an Bedeutung. Sie wird durch ihren 
Beitrag zur Aufdeckung von Problemen der 
sozialistischen Gesellschafts- und Persönlich
keitsentwicklung und durch rechtzeitige 
Erkenntnis und Signalisierung neu auftreten
der, sich in den Rechtsverletzungen äußern
der gesellschaftlicher Widersprüche in zuneh
mendem Maße ein wichtiger Faktor bei der 
weiteren inneren Festigung der DDR. Zu
gleich ist und bleibt sie ein notwendiges 
Element der mit ihrer Spitze primär nach 
außen, auf die Abwehr und Zerschlagung der 
verbrecherischen Umtriebe des friedenbedro
henden Imperialismus gerichteten Schutz
funktion des sozialistischen Staates. 'Die 
Notwendigkeit einer neuen Qualität der ge
richtlichen Tätigkeit und ihrer Leitung er
gibt sich sowohl aus den inneren Entwick
lungsbedingungen der DDR ... als auch aus 
den Erfordernissen des Klassenkampfes."3

Arbeit und Aufbau der Gerichte werden 
durch das grundlegende Entwicklungs-, Or
ganisations- und Tätigkeitsprinzip des so
zialistischen Staates, das Prinzip des demo
kratischen Zentralismus charakterisiert. Der 
Gerichtsaufbau entspricht — mit Ausnahme 
der Militärgerichte, die nach militärischen 
Gesichtspunkten gegliedert, und der gesell
schaftlichen Gerichte, die nach territorialen 
uifd betrieblichen Kriterien strukturiert 
sind — der territorialen Gliederung der 
DDR in Kreise und Bezirke, d. h. der Struk
tur der gewählten Volksvertretungen. Aus
nahmsweise werden Kreisgerichte für meh
rere Kreise gebildet (Beschluß des Staats
rates der DDR über die Bildung von Kreis

gerichten für mehrere Kreise vom 22.9. 
1975, GBl. Ï 1975 Nr. 39 S. 661). Die struk
turelle Gestaltung der Gerichte, die durch 
eine entsprechende Zuständigkeitsregelung 
für die Gerichte der verschiedenen Stufen 
konkretisiert wird, erleichtert die einheit
liche Leitung der Gerichte, die enge Verbin
dung mit den jeweiligen örtlichen Organen 
der Staatsmacht und die unmittelbare Mit
wirkung der Werktätigen an der gericht
lichen Tätigkeit.

Die enge Verbindung der Gerichte mit 
den örtlichen Organen der Staatsmacht und 
der Bevölkerung wird durch die Wahl der 
Richter und Schöffen sowie der Mitglieder 
der gesellschaftlichen Gerichte, die Bericht
erstattung vor den Wählern über die Erfül
lung der Pflichten, die verschiedenen For
men der unmittelbaren Mitwirkung der 
Werktätigen an der gerichtlichen Tätigkeit 
und die Öffentlichkeitsarbeit der Gerichte 
ständig gewährleistet und entfaltet (Art. 7 
StGB). So nehmen die örtlichen Volksver
tretungen (Bezirkstage, Kreistage, Stadtver
ordnetenversammlungen der Stadtkreise, 
Stadtbezirksversammlungen) Berichte der 
von ihnen gewählten Richter über die Er
füllung ihrer Pflichten zur Durchsetzung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit und zur gesell
schaftlichen Wirksamkeit der Rechtspre
chung entgegen. Zur Wahrnehmung ihrer 
Verantwortung sind die Volksvertretungen 
auch berechtigt, von der Staatsanwaltschaft, 
den Gerichten, den Sicherheitsorganen so
wie den Organen der staatlichen und gesell
schaftlichen Kontrolle in ihrem Bereich Aus
künfte und Informationen zu verlangen 
(§ 17 Abs. 2 GVG, §§ 34, 48, 68 GöV). Diese 
besonderen Regelungen tragen der Tatsache 
Rechnung, daß die Gerichte nicht Organe 
der örtlichen Volksvertretungen sind. Sie 
sind untrennbar mit dem Prinzip der ein
heitlichen Gewährleistung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit und der Unabhängig
keit der Richter in der Rechtsprechung ver
bunden.

Die weitere Vertiefung der Zusammen-

3 Oberstes Gericht der DDR — höchstes Organ 
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